
VERTRAG
überdieRealisierungdestouristischenProdukts

Nr._________

OrtdesVertragsabschlusses:Moskau

Datum derVertragsunterzeichnung„__“_______201_.

Selbstständiger Unternehmer Shinkevich Andrei Mikhailovich, nachfolgend
„Reiseagent“genannt,einerseits,und ___________________________________________________,im
eigenenInteresseund/oderim Interessederindiesem VertragbenanntenTouristenhandelnd,
nachstehend„Auftraggeber“genannt,andererseits,zusammen„Parteien“genannt,habenden
vorliegendenVertrag(nachfolgendim Vertragstext„Vertrag“genannt)wiefolgtabgeschlossen:

1.GEGENSTAND DESVERTRAGES

1.1.DerReiseagentverpflichtetsich,im AuftragdesAuftraggebersdieDienstleistungen zu
erbringen(diedurchdenVertragbestimmtenHandlungenauszuführen)zurRealisierung
an den Auftraggeberdes touristischen Produkts (nachfolgend im Vertragstext
„TouristischesProdukt“oder„Tour“genannt),undderAuftraggeberverpflichtetsich,
dieseLeistungenzubezahlen.

1.2.Der durch die Parteien ausbedingte Auftrag, der die Informationen zu
VerbrauchereigenschaftendesTouristischenProduktsunddessen Wertbetragenthält,
wird durch die Bestimmungen des Anhangs Nr.1 bestimmt,derein integrierender
BestandteildesvorliegendenVertragesist.

1.3.Derdem AuftraggeberdieDienstleistungennachdem VertragüberdieRealisierungdes
Touristischen ProduktserbringendeAuftragnehmeristderReiseveranstalter,sofern
nichtanders durch den Vertrag und die Gesetzgebung derRussischen Föderation
vorgesehenist.DerAnhangNr.2,dereinintegrierenderBestandteildesvorliegenden
Vertragesist, enthältdieInformationenzuReiseveranstalterundseinerfinanziellen
Sicherung.

1.4.Dieindiesem VertragverwendbarenBegriffeundDefinitionenentsprechendendurch
Artikel1 des Föderalen Gesetzes derRussischen Föderation Nr.132-FS „Über
Grundlagen dertouristischen Tätigkeitin derRussischen Föderation“bestimmten
Grundbegriffen,mitEinschlussderdurchVerordnungderRegierungderRussischen
Föderationvom 18.07.2007№452bestätigten Dienstleistungserbringungsordnungfür
Realisierung des touristischen Produkts in der zum Zeitpunkt der
VertragsunterzeichnunggeltendenFassung.

2.DERPREISDESTOURISTISCHEN PRODUKTSUND DASZAHLUNGSVERFAHREN

2.1DerGesamtpreisdesTouristischenProduktsistim AnhangNr.1zum Vertragangegeben.
DieVertragsabrechnungerfolgtim WegederBarzahlungenundbargeldlosenZahlungen.
Die Bankspesen und andere im Rahmen des bargeldlosen Zahlungsverkehrs (der
Überweisungen)zuerhebendenGebührengehenzuLastendesAuftraggebersoder
werdendurchihninÜbereinstimmungmitdenRegelnderZahlungssystemebezahlt.

2.2DieZahlungfürdasTouristischeProdukthatderAuftraggeberwiefolgtzuleisten:
NachderBestätigungdurchdenReiseveranstalterderVerfügbarkeitzum Datum des
VertragsabschlussesdesTouristischenProdukts,dasdenim Auftrag(AnhangNr.1
zum Vertrag)angeführtenCharakteristikenentspricht,leistetderAuftraggeberam
TagderVertragsunterzeichnungdieVorausbezahlunginHöhevon30(dreißig)%des
GesamtpreisesdesTouristischenProdukts.
Dievom AuftraggebererhalteneVorauszahlungunterliegtnichtderRückzahlungund



wirdfür
den in Zusammenhang mitRealisierung des Touristischen Produkts stehenden
Vorbereitungsarbeitenverwendet,wieAusfertigungdurchdiezuständigenBehörden
der Genehmigungen auf den Namen des Auftraggebers, namentlichen
TransportdokumenteundweiterevorläufigeKosten.
DerverbleibendeBetragistinnerhalbvon1(einem)ArbeitstagnachderBestätigung
durch den ReiseveranstalterderVerfügbarkeitvon sämtlichen Genehmigungen,
Transport-undanderennamentlichenDokumentenzuzahlen.

2.3IstdieRealisierbarkeitdesTouristischenProdukts,dasdenim Auftrag(AnhangNr.1
zum Vertrag) angeführten Charakteristiken entspricht, nicht bestätigt, hat der
Auftragnehmerspätestenszum AblaufdererstenHälftederPeriodeabdem Zeitpunkt
desVertragsabschlussesbiszum im Auftrag(AnhangNr.1zum Vertrag)angegebenen
vermutlichenDatum desReiseantrittsdievorausgezahltenGeldmittelzurückzuerstatten
oderbeim VorhandenseinderZustimmungseitensdesAuftraggeberseinalternatives
Touristisches Produkt anzubieten, indem ein Zusatzabkommen zum Vertrag
abgeschlossenwird.

3.PFLICHTEN UND HAFTUNG DER PARTEIEN

3.1.DerReiseagent,jenachdem AuftragdesAuftraggebers,verpflichtetsich:

3.1.1.dem AuftraggeberdieerforderlichenundzuverlässigenInformationenzurTourzu
erteilen,diedurchInformationsmaterialdesReiseagenten,GesetzederRussischen
Föderation „Überden Verbraucherschutz“,„ÜberGrundlagen dertouristischen
TätigkeitinderRussischenFöderation“unddiedurchVerordnungderRegierungder
Russischen Föderation vom 18.07.2007 №452 bestätigte
Dienstleistungserbringungsordnung fürRealisierung des touristischen Produkts
vorgesehensind;

3.1.2.andenReiseveranstalterdenBuchungsantragfürdieTournachdeninAnhangNr.1
zum VertragvereinbartenBedingungenzurichten;

3.1.3.beiderNichtbestätigung durch den ReiseveranstalterderRealisierbarkeitdes
TouristischenProduktsdenAuftraggeberunverzüglichdavonzuinformieren;

3.1.4.dem AuftraggeberdiezurRealisierungderTourerforderlichenDokumenteaufdie
durchdenvorliegendenVertragfestgelegteArtundWeisezuübergeben;

3.1.5.denAuftraggeberüberdieim VertragangegebenenTelefonnummerund(oder)per
E-Mailvonallendem ReiseagentenbekanntgewordenenÄnderungenbezüglichdes
TourinhaltsinKenntniszusetzen;

3.1.6.auf Anforderung des Auftraggebers ihm die Informationen zu wesentlichen
Bedingungen des zwischen dem Reiseveranstalter und dem Reiseagenten
abgeschlossenenVertrageszurVerfügungzustellen;

3.1.7.die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen bezüglich derbekanntgewordenen
InformationensowiederwährendderErbringungvonDienstleistungenermittelten
personenbezogenenDatendesAuftraggeberszuergreifen,einschließlichbeiihrer
BearbeitungundNutzung.

3.2.DerAuftraggeberverpflichtetsich:

3.2.1rechtzeitigeBezahlungdesPreisesdesTouristischenProduktsgemäßParagraph2
desVertrageszuleisten;

3.2.2dem ReiseagentendiefürdieoperativeVerbindungerforderlichenKontaktdaten
(Telefonnummer,E-Mail-Adresseetc.)mitzuteilen;

3.2.3dem ReiseagentendiefürdieErfüllungdesVertrageserforderlichenDokumenteund
Angabenlautdenim AnhangNr.1zum VertragaufgelistetenDokumentenund
AngabenzurVerfügungzustellen;

3.2.4die Ein- und Ausreisebestimmungen der Russischen Föderation sowie die
erforderlichenVorschriftenindenTransitländerneinzuhalten;

3.2.5dieGesetzederRussischenFöderationunddiederTransitländern,diePersonen-



undGepäckbeförderungsgesetze,HausordnunginUnterkunftsorteneinzuhalten;
3.2.6diedurchTransportunternehmenundUnterkunftsorteerbrachtenDienstleistungen,

dienichtim KaufpreisdesbestelltenTouristischenProduktsenthaltensind,zu
bezahlen;

3.2.7denReiseagentensowiedieVertreterderempfangendenParteiunverzüglichvon
der Verweigerung der Leistung oder unsachgemäßen Erbringung der zum
Touristischen Produkt gehörenden Dienstleistungen seitens der vom
Reiseveranstalterund/oderReiseagentenherangezogenenDritteninKenntniszu
setzen;

3.2.8den Reiseagenten vom Vorhandensein derReisebeschränkungen einschließlich
unterschiedlicher Krankheiten und damit verbundener Kontraindikationen in
Kenntniszusetzen.

3.3.HaftungderParteien.UmständederhöherenGewalt.

3.3.1.DerReiseagentistverpflichtet,dem AuftraggeberdendurchNichterfüllungdurch
denReiseagentenseinerVerpflichtungenausdem VertragentstandenenSchaden
zuersetzen.

3.3.2.Der Reiseveranstalter trägt gegenüber dem Auftraggeber die durch die
Gesetzgebung der Russischen Föderation vorgesehene Verantwortung für
VerweigerungderLeistungoderunsachgemäße Erbringungderzum Touristischen
ProduktgehörendenDienstleistungen.DerReiseveranstalterhaftetgegenüberdem
AuftraggeberfürdasHandelnoderNichthandelnderDritten,fallsföderaleGesetze
und andere normative Rechtsakte nichtfestlegen,dass die Verantwortung
gegenüberdem AuftraggebereinDritterträgt.

3.3.3.DieParteiensindvonderHaftungfürNichterfüllungbzw.nichtordnungsgemäße
Erfüllung derVertragsverpflichtungen entbunden,falls dies durch Wirkung der
UmständehöhererGewaltverursachtwird.DerEintrittvonUmständenderhöheren
GewaltsolldurchzuständigeBehördenund/oderPersonenbestätigtwerden.

3.3.4.Der Auftraggeber trägt gegenüber dem Reiseveranstalter die durch die
GesetzgebungderRussischenFöderationvorgeseheneVerantwortungundhatdem
Reiseveranstalter/ReiseagentendendurchdasHandelnoderNichthandelndes
Auftraggebersbeidem AbschlussundderErfüllungdesvorliegendenVertrages
entstandenendokumentarischbelegtenSchadenzuersetzen.

3.3.5.BeiVerweigerungderbestätigtenTourseitensdesAuftraggebersausdennicht
durchdieVerschuldungderanderenParteiverursachtenGründen,werdenvom
ReiseveranstalterfolgendeBeträgeeinbehalten:
 vordem Reiseantritt-Buchungskosten;
 nachdem Reiseantritt-100%dervereinbartenServicekosten.

4.GÜLTIGKEITSDAUERDESVERTRAGESUNDVERFAHRENZURBEILEGUNGVON
STREITIGKEITEN

4.1.DerVertragtrittabDatum seinerUnterzeichnungdurchbeideParteieninKraftundistbis
zum Reiseende(biszum MomentderErbringungderabschließendenDienstleistung)
gültig.

4.2.Ansprüche im Haftungsbereich des Reiseagenten werden durch ihn in Schriftform
innerhalb von 20 Tagen ab Datum des Ablaufs der Gültigkeit des Vertrages
angenommenundinnerhalbvon10Tagenbehandelt.

4.3.DieQualitätsansprüchebezüglichdesTouristischenProduktswerdenvom Auftraggeber
gegenüberdem ReiseveranstalterinSchriftform innerhalbvon20TagenabDatum des
AblaufsderGültigkeitdesVertragesgeltendgemachtundinnerhalbvon10Tagennach
ErhaltdesAnspruchsdurch diesen behandelt.Dem Anspruch sind dieKopien der
Begleitpapierebeizulegen.

4.4.SolltenbeidenReisendenwährendderReiseirgendwelcheBeanstandungenbezüglich
desReiseservicesentstehen,sohabendieReisendenunverzüglich(innerhalbvon24



Stunden)ihreForderungenandieempfangendeParteiauszusagen,damitdasProblem
vorOrtgelöstwerdenkann.

4.5.InallendurchdiesenVertrag nichtgeregeltenAngelegenheitensowieim Falleder
GesetzwidrigkeitdervertraglichenBestimmungenfolgendieParteienderGesetzgebung
derRussischenFöderation.

4.6.Sollten die Parteien auf dem Wege des Reklamationsbriefwechsels zu keinem
Einvernehmengelangen,sowerdendieStreitfälleaufdem Gerichtswegebeigelegt.

5.SONSTIGEVERTRAGSBESTIMMUNGEN

5.1.AlleAnhängeundErgänzungenzudiesem VertragsindseineintegrierendenBestandteile
undgültigim FallederUnterzeichnungdurchbeideParteien.

5.2.DieParteienakzeptieren,dassdieim VertragangegebenenelektronischenAdressen
sowiedieNachrichtenübertragungperE-MailundSMSvondenim Vertragangegebenen
Nummern ein offizielles Kommunikationsmittel ist. Bei der Veränderung der
elektronischenAdresseoderderTelefonnummerverpflichtetsichderAuftraggeber,den
ReiseagentendavonunverzüglichinSchriftform inKenntniszusetzen.

5.3.DerAuftraggeber erteiltseineZustimmungundbestätigt,dieZustimmungallerim
AnhangNr.1zum Vertrag genanntenPersonenerhaltenzuhaben,zurBearbeitungund
Übertragung ihrerpersonenbezogenen Daten an die Dritten fürdie Zwecke der
Vertragserfüllung.

5.4.DervorliegendeVertragistinzweirechtlichgleichwertigenAusfertigungenerstellt,je
eineAusfertigungfürjedederParteien.

5.5.DieBedingungendesvorliegendenVertragesunddessenAnhängesindvertraulichund
unterliegenderGeheimhaltung.JedeParteiergreiftalleerforderlichenMaßnahmen,
damit die Einzelheiten dieses Vertrages und dessen Anhänge ohne vorherige
ZustimmungderjeweilsanderenParteinichtandieDrittenweitergegebenwerden.

5.6.DieVornahmevonÄnderungenundKündigungdesVertragessindinbeiderseitigem
EinvernehmenderParteienmöglich,sofernnichtsGegenteiligesdurchdenZivilkodex
derRussischenFöderation,andereGesetzeoderdenvorliegendenVertrag vorgesehen
ist.


